Werbeverbote: Der Kampf beginnt

Die Werbeverbände sind alarmiert. Ein Bundesgerichtsurteil hat der Idee von Werbeverboten für Tabak und harten Alkohol Auftrieb verliehen. 

Von Toni Lienhard 

Für den Verband Schweizer Werbung (SW) war es ein Schock: Das Bundesgericht hat einen Rekurs gegen den Beschluss der Genfer Behörden, auf kantonaler Ebene ein Werbeverbot für Tabakprodukte und Getränke mit einem Alkoholvolumen von mehr als 15 Prozent einzuführen, abgelehnt. Das hat, wie der SW kommentiert, «auch die letzten Zögerer davon überzeugt, dass endlich etwas gegen den drohenden Abbau der Werbefreiheit unternommen werden muss». 

Genf ist mit seinem Beschluss nicht allein. Auf Bundesebene hat Thomas Zeltner, Direktor des Bundesamtes für Gesundheit, bis 2004 eine Gesetzesrevision angekündet, welche die Tabakwerbung nicht verbieten, aber doch stark einschränken will. Und Parlamentarier diverser Kantone fordern Massnahmen nach dem Genfer Beispiel. Kommt dazu, dass sich die EU-Staaten auf ein weit reichendes Werbeverbot für Tabakwaren ab 2005 geeinigt haben (wenn auch mit zwei wichtigen Gegenstimmen: Deutschland und Grossbritannien). 

Ein Argumentarium . . .

Als eine erste Kampfmassnahme hat der SW nun ein Argumentarium zusammengestellt, das vorab für Parlamentarier auf eidgenössischer und kantonaler Ebene gedacht ist. Es beginnt mit der Feststellung: «Werbeverbote reduzieren den Konsum nicht». Das zeigten Studien aus Deutschland. Im Weiteren schaffe Werbung keine Raucher. Wer selber rauche, wisse, dass Werbung praktisch nie der Auslöser für den Tabakkonsum sei. 

Sodann: «Werbeverbote sind heuchlerisch und widersprüchlich». Diese Anklage wird mit dem Hinweis untermauert, die EU-Staaten subventionierten den Tabakanbau, und dazu passe ein Werbeverbot nicht. 

Werbeverbote beeinträchtigten auch die freie Marktwirtschaft und schadeten der Volkswirtschaft. Im Schweizer Tabakgeschäft wären 12 000 Stellen betroffen. Und: Ein Verbot würde die kommerzielle Existenz von Verlagen gefährden und damit die Vielfalt der Presse. 

Schliesslich: «Das Vorgehen ist undemokratisch», das Schweizervolk habe 1993 die Zwillingsinitiative für ein Tabak- und Alkoholwerbeverbot mit über 70 Prozent Nein-Stimmen verworfen. 

. . . und eine Allianz

Um bei ihrem Kampf mehr Durchschlagskraft zu erlangen, hat der SW eine Allianz von Verbänden gegründet, die - auf der Basis dieses Argumentariums - gegen Werbeverbote lobbyiert. Dazu gehören neben vielen Werbeverbänden auch der Gewerbeverband, der Bauernverband, die Economiesuisse und der Verband Schweizer Presse. Nicht dabei ist der Verband der schweizerischen Zigarettenindustrie. Offiziell angegebener Grund: Seine drei Mitgliedsfirmen (die auch nicht dabei sind oder nur als Beobachter) hätten keine gemeinsame Position. Mit eine Rolle spielen dürfte auch, dass diese drei Firmen bei Werbebeschränkungen ihre Marktanteile zementieren könnten. 

Einige Argumente der Werbewirtschaft sind umstritten - sicher einmal jenes, dass Werbung keine Raucher schaffe. Werbung will den Konsum der Produkte ankurbeln, die sie anbietet. Und das soll nun ausgerechnet beim Tabak nicht stimmen? 

Gefahr für die Presse?

Und die Gefährdung der Presse? Nach Angaben des Verbandes Schweizer Presse macht die Tabakwerbung in den Printmedien mit einem Volumen von rund 13 Millionen Franken nur gerade ein Prozent aus - kein wirklich überlebenswichtiger Anteil. Bei anderen Werbeträgern - Plakaten, Kino, Point-of-Sale-Werbung zum Beispiel an Kiosken - ist der Tabakanteil höher, aber er schrumpft. Im Jahr 2000 betrug er elf, heute noch acht Prozent. 

Es bleiben die prinzipiellen Argumente: Einschränkungen der Meinungsäusserungsfreiheit auch in der kommerziellen Kommunikation sind eine erhebliche Verletzung der allgemein anerkannten Regeln einer Marktwirtschaft, die sich frei nennt. Und dann ist die Befürchtung da, dass Werbeverbote auf weitere Produkte ausgedehnt werden könnten. Alkohol. Oder fettmachende Lebensmittel, für welche die International Obesity Task Force keine Werbung mehr sehen möchte. Gerade dieses Beispiel zeigt allerdings, dass Werbeverbote manchmal wohl Ersatzhandlungen sind, wenn bei der Lösung schwieriger gesellschaftlicher Probleme andere Ansätze fehlen oder deren Realisierung zu schwierig (respektive: zu teuer) ist. 
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